
STIFTUNGSURKUNDE

Gemäß 5 80 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in Verbindung mit S 3 des

Hessischen Stiftungsgesetzes erkenne ich die mit Stiftungsgeschäft und

Stiftungssatzung vom 2. Mai 2014 errichtete

Stiftung für die
lnternationalen wochen gegen Rassismus

mit Sitz in Darmstadt

als rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts an.
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